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Beschlussvorlage öffentlich 

 

Betreff: Zuwendungen / Spenden 

 

 

Beratungsfolge:  
Zuständigkeit 

Abstimmungsergebnis 

 Datum Ja Nein Enth. 

Verwaltungsausschuss 10.12.2019 Empfehlung    

Rat 12.12.2019 Entscheidung    

      

      

 

 

 

Finanz. Auswirkungen in Euro Produktkonto ErgHH FinHH 

Einmalige Kosten: €     

Laufende Kosten: €    

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja  nein 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Die folgenden Zuwendungen werden angenommen: 

  

 2018 

 Sachzuwendungen in Höhe von 884,20€ in Form von Musikinstrumenten, Atlan-

ten und Büchern an die Astrid-Lindgren-Grundschule vom Förderverein „Eltern 

und Freunde der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burgdorf e.V. 

 Geldzuwendung in Höhe von 4.370,00€ an die an die Astrid-Lindgren-

Grundschule zur Förderung des Zirkusprojekts vom Förderverein „Eltern und 

Freunde der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burgdorf e.V. 

 

2019 

 Sachzuwendungen in Höhe von 3.199,00€ in Form von Unterrichtsmaterial, 

Sportmaterialien, Büchern und Klimageräten an die Astrid-Lindgren-

Grundschule vom Förderverein „Eltern und Freunde der Astrid-Lindgren-

Grundschule in Burgdorf e.V. 

 Geldzuwendungen in Höhe von 500,00€ an die Astrid-Lindgren-Grundschule als 

Zuschuss für einen Zoobesuch der 1.Klassen vom Förderverein „Eltern und 

Freunde der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burgdorf e.V. 

 

 

(Pollehn)  
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Federführung: 20 Finanzen und 
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Sachverhalt und Begründung: 

 

Mit der Vorlage Nr. 2010 0705 hat der Rat bereits über die Zuständigkeit für die Annahme 

von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen entschieden. Hiernach obliegt dem Verwal-

tungsausschuss die Entscheidung über die Annahme von Zuwendungen mit einem Wert von 

über 100,00 bis höchstes 2.000,00€. Über die Annahme von Zuwendungen mit einem Wert 

von über 2.000,00€ entscheidet der Rat. 

 

Es sind die im Beschlussvorschlag aufgeführten Zuwendungen anzunehmen.  
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